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Bussola AG, Wilenstrasse 39, PF 934, 9501 Wil 

Telefon 079 788 88 85 / Fax 071 944 41 31 

www.bussola.ch / info@bussola.ch 

Kosten Platzierungen Schweiz (inkl. IV) gültig ab 15. September 2018 
Ansätze pro Kalendertag (einschliesslich Ein- und Austrittstag) 
 
Krisenintervention / Notaufnahme / Time-out 
1. - 6. Monat  Fr. 210.— 

� Es werden nur Anwesenheitstage verrechnet. 
� Angebrochene Tage gelten als Anwesenheitstage. 
� Bei Schnupperaufenthalten und Ferien wird ein 
 Freihaltegeld verrechnet. Fr. 60.— 
� Die Kündigungsfrist seitens der platzierenden Instanzen 
 beträgt 7 Tage oder nach Vereinbarung. 
� Ab dem 7. Monat gilt der Aufenthalt als Langzeitunterbringung, 
 Konditionen siehe nachfolgend. 
 

Langzeitunterbringung 
1. -6. Monat Fr. 200.— 
Ab 7. Monat Fr. 185.— 

� Wochenendabwesenheiten werden durchgerechnet. 
� Ferienabwesenheiten bis 6 Tage werden durchgerechnet. 
 Ab dem 7. Ferientag wird ein Freihaltegeld verrechnet. Fr. 60.— 
� Während schul- und ausbildungsbedingten Abwesenheiten 
 wird ein Freihaltegeld verrechnet. Fr. 60.— 
� Ansatz Schnupperaufenthalt innerhalb Bussola zur 
 Vorbereitung der Langzeitunterbringung Fr. 185.— 
� Die Kündigungsfrist seitens der platzierenden Instanzen 
 beträgt 3 Monate oder nach Vereinbarung 
 

Wochenend- und Ferienbetreuung 
Pro Nacht* Fr. 160.— 
* Norm ist, dass die Wochenendbetreuungen von Freitag-Abend bis Sonntag-Abend dauern. 
 Erfolgt die Ankunft am Antrittstag jedoch vor 14.00 Uhr, wird der Tag voll verrechnet. 

� Für nicht angetretene, reservierte WE wird pro Nacht ein Freihaltegeld verrechnet (à Fr. 60.--). 
 

Persönliche Leistung / Krisenintervention (gemäss Urteil Jugendanwaltschaft) 
� inkl. aller Nebenkosten Fr. 230.— 
 

Für alle Arten von Unterbringungen gilt: 
� IV-Anerkennung im Einzelfall. 
� Bei einer Entweichung / Kurve wird vom ersten Tag für maximal 5 Tage der volle Ansatz verrechnet. 
 Die weiteren Tage bis zum definitiven Wiedereintritt nach der Kurve resp. bis zur Abmeldung wird  
 ein Freihaltegeld (Fr. 60.—/Tag) verrechnet. 
� Abgebrochene Abholfahrten werden verrechnet (bereits gefahrene km und Rückweg + Arbeitszeit-
 pauschale Fr. 150.—). 
� Ein Platz wird für maximal drei Tage reserviert. Danach wird er wieder freigegeben. Wird eine länger-
 fristige Reservation gewünscht, wird pro Tag Fr. 60.— Freihaltegeld bis zum effektiven Eintritt resp.  
 bis zur definitiven Abmeldung verrechnet. 
� Ein- und Austritte finden von Montag bis Freitag statt. 
� Bei Kriseninterventionen, Notaufnahmen und Time-outs, die weniger als 8 Tage dauern, wird die 
 Fahrt zur Pflegefamilie für den Ein- und Austritt (nur Fahr-Kilometer, keine Arbeitszeitpauschale) 
 zusätzlich zu den Anwesenheitstagen in Rechnung gestellt. 
 

Nebenkosten 
� Nebenkosten werden grundsätzlich über die platzierende Instanz abgerechnet. 
� Ergänzende Angaben sind im angehängten Leistungskatalog ersichtlich. 
� Feste Nebenkosten Taschengeld nach Vereinbarung 
� Variable Nebenkosten Kleider, Schuhe, Arzt, Zahnarzt, Coiffeur, spezielle Pflegemittel, ÖV 
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 Leistungskatalog Kilometer-Entschädigung: Fr. -.80 

 Grundleistungen Zusatzleistungen � separate Verrechnung 
Krisen-intervention • 24 Stunden / 365 Tage erreichbar • Standortbestimmungen bei Behörden 

� gefahrene km 

        / 
 
Notaufnahme 

• Unterbringung innerhalb von 24 Stunden 
 

• abholen / bringen der Klienten bei Beginn 
und Ende der Unterbringung an Werktagen 
 

• Angeordnete Fahrten; z.B. Arzt, Zahnarzt, 
Einvernahmen, Vorstellungsgespräche, 
Therapiebegleitungen 
� gefahrene km + Arbeitszeitpauschale    Fr. 150.-- 
 

• Anschlussunterbringungen vorbereiten und 
begleiten � Pauschal Fr. 350.-- + km 
 

• Nachbetreuung 
� Kosten gemäss Vereinbarung 

        / 
Time-out 

• Begleitung und Beratung der Familien 
und der Jugendlichen 
 

 • Besuchsintervalle: mindestens 2x monatlich 
vor Ort und nach Bedarf 
 

 • Besprechungen vor Ort • Unterricht vor Ort 
� Verrechnung gemäss Beiblatt 

 • Behördenkontakte 
 

• Urinproben � gemäss Rechnung 

 • Elternkontakte nach Vereinbarung 
 

• Begleitung bei Kurvenrückführung 
während Bürozeiten* 
� gefahrene km + Arbeitszeitpauschale      Fr. 150.— 

• Begleitung bei Kurvenrückführung 
abends +am Wochenende: 
� gefahrene km + Fr. 80.—pro Stunde  

• Begleitfahrten für aktuell nicht bei Bussola 
untergebrachte Kinder und Jugendliche 
� gefahrene km + Fr. 80.—pro Stunde 

 

 • Berichte / Empfehlungen auf Wunsch 
 

 • Ausschreibungen 
 

 • Gutsprachegesuche nach Vereinbarung 
 

 • Ergänzende Haftpflichtversicherung 
für Jugendliche (ausgenommen mutwillige 
und strafbare Schädigungen) 
 

 • Rechtsschutzversicherung 
für betreuende Familien 
 

• Ein- und Austritte an Samstagen, Sonntagen 
und Feiertagen nur in Notfällen. 

 • Berufshaftpflichtversicherung 
für betreuende Familien 

 

 
* Bürozeiten: Montag-Freitag von 08.00-18.00 Uhr 
 

Langzeit- unterbringung Alle unter "Krisenintervention / Notaufnahme / 
Time-out“ aufgeführten Leistungen. 
Ausnahme: Besuchsintervalle 
nach Bedarf und Notwendigkeit. 
 
Zusätzliche Leistungen: 

Alle unter „Krisenintervention / Notaufnahme / 
Time-out“ aufgeführten Leistungen 

 • Hilfestellung bei Berufsfindung  
 • Zusammenarbeit mit Lehrern / 

Lehrfirmen / Lehrmeistern 
 

 • abklären, vorbereiten, durchführen von 
Einschulungen / Schulbesprechungen 

 

 • Budgetberatungen  
 • Ferienplanung 

 
 

Wochenend-/ 
Ferien- 

• Erstmaliges abholen / bringen der Klienten  
(ausgenommen Samstags und Sonntags) 

Alle unter „Krisenintervention / Notaufnahme / 
Time-out“ aufgeführten Leistungen 

betreuung • Fahrten vor Ort  
 • Begleitung und Beratung der 

Familien und der Jugendlichen 
 

 • Telefonische Elternkontakte zum Austausch 
von Informationen und Fragen 

 

 • Ausschreibungen  
 • Ergänzende Haftpflichtversicherung 

für Jugendliche (ausgenommen mutwillige 
und strafbare Schädigungen) 

 

 • Rechtsschutzversicherung 
für betreuende Familien 

 

 • Berufshaftpflichtversicherung 
für betreuende Familien 
 

 

 


